
Gymnasium SarstedtWellweg 43 

31157 Sarstedt 
Tel.: 05066-902280 

  e-mail: svw@gymnasium-sarstedt.de 

 

Kopiergeld und entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

Liebe Eltern, 

I. in den letzten Schuljahren haben wir zu Beginn des neuen Schuljahres pro Schüler einen Betrag von 10 Euro 
bar eingesammelt, um die Kosten für individuelle Unterrichtskopien, Informationsmaterial etc. abzudecken. In 
den kommenden Schuljahren soll dieser Betrag (Kopiergeld) mit den Beiträgen zur Lernmittelausleihe (Schul-
buchausleihe) überwiesen werden. D.h. auch wenn Sie nicht an der Ausleihe von Lernmitteln teilnehmen, 
müssen Sie den Betrag von 10 € an das unten genannte Schulkonto überweisen. 

II. Bezüglich der Anschaffung der Schulbücher für Ihr Kind gibt es grundsätzlich nachfolgende Möglichkeiten: 

1. Sie kaufen alle Schulbücher selbst, wie sie in der Schulbuchliste aufgeführt sind.  

2. Sie leihen bei der Schule die gemäß Beschluss des Schulvorstandes im Paket angebotenen Bücher und 

besorgen lediglich die Arbeitshefte, Lektüren etc. selbst. Die Leihbücher müssen sorgfältig behandelt wer-

den. Beschädigte Bücher müssen anteilmäßig (Höhe des Zeitwertes) ersetzt werden (siehe dazu Informati-

onen auf der Rückseite des Leihscheines).  

Um diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen,  

 füllen Sie das beigefügte Formular „Anmeldung“ aus und geben dieses innerhalb von 10 Tagen 

nach Erhalt dieses Schreibens beim Klassenlehrer ab. 

 Außerdem überweisen Sie die Leihgebühr plus 10,00 € Kopiergeld ebenfalls innerhalb von 10 

Tagen nach Erhalt dieses Schreibens auf das angegebene Lernmittelkonto. Wenn bis dahin 

das Geld nicht auf dem Schulkonto eingegangen ist, kaufen Sie die Bücher selbst.  

 
 
 
 
 
 

 

3. Falls Sie z.B. Unterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz/Asylbewerbergesetz erhalten oder ein Pflegekind 

(weitere Möglichkeiten siehe Anmeldung) haben, können Sie kostenfrei an der Ausleihe teilnehmen, sofern 

Sie das beigefügte Formular ausgefüllt innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens im Sek-

retariat abgeben. Außerdem müssen uns die entsprechenden Unterlagen bis zu diesem Termin vorliegen. 

Wenn bis zu diesem Termin die Unterlagen nicht eingegangen sind, kaufen Sie die Bücher selbst. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass die Ämter, von denen Sie die Unterlagen erhalten, viel Bearbeitungszeit 

brauchen. Wir geben diese Anmeldung deshalb bereits jetzt heraus, damit Sie sich unverzüglich an die 

Ämter wenden können. 

Weitere Hinweise zu 2. und 3.: 

 Ihre Entscheidung, Schulbücher zu kaufen oder zu leihen, gilt jeweils nur für ein Schuljahr. Im nächsten 
Schuljahr entscheiden Sie wieder neu.  

 Wenn Sie mindestens drei schulpflichtige Kinder haben, verringert sich die Leihgebühr auf 80% der re-
gulären Miete, wenn das der Schule innerhalb der nächsten 10 Tage nach Erhalt dieses Schreibens 
belegt wird. 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie nur an der Schulbuchausleihe teilnehmen können, wenn alle Ersatz-
leistungen aus dem gegenwärtigen oder vorigen Schuljahr abgegolten sind. 

 Sind mehrere Ihrer Kinder am Gymnasium Sarstedt, bitten wir Sie, für jedes Kind eine gesonderte Über-
weisung vorzunehmen, damit eine eindeutige Zuordnung möglich ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
I.Schrameyer (Sm)  

Lernmittelkonto:   Hannoversche Volksbank 
IBAN:    DE31 2519 0001 1351 9700 01 
BIC:    VOHADE2H 
Kontoinhaber:   Gymnasium Sarstedt 
Verwendungszweck: Nachname, Name des Kindes, 
    LM2324SAMA 

 

 



 

Gymnasium Sarstedt 

Wellweg 43 
31157 Sarstedt 

Tel.: 05066-902280 
e-mail: svw@gymnasium-sarstedt.de 

 
 

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten  

 

Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
 
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 
 
Name, Vorname                                                                                                               jetzige Klasse 
 
 

 
melde ich mich hiermit am Gymnasium Sarstedt verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 
2023/24 an. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen 

sind Bestandteil des Vertrages: 
 
- Das Entgelt muss bis innerhalb der nächsten 10 Tage nach Erhalt dieses Schreibens auf das Lernmittelkonto (Han-

noversche Volksbank, IBAN.: DE31 2519 0001 1351 9700 01; BIC: VOHADE2H) entrichtet werden. Wer diese Frist 
nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. 

- Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden als Paket von der Schule an die Schülerinnen und 
Schüler ausgehändigt. 

- Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen 
diese unverzüglich der Schule mitgeteilt werden (siehe dazu Information: Rückseite des Leihscheines). 

- Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel mit einem Umschlag verse-
hen, pfleglich behandelt und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand zu-
rückgegeben werden. 

- Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere Ausleihe nicht 
möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lern-
mittel verpflichtet. 

 

 Ich nehme an der Lernmittelausleihe teil und verpflichte mich, die Leihgebühr termingerecht zu bezahlen. 
 

 Ich bin Empfänger/in von Leistungen nach dem  
 

 Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeit suchende 
 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Heim- und Pflegekinder 
 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe 
 § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) (Kindergeldzuschlag) 

 Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 des zwölften Buches Sozialgesetz 
vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr.2 WoGG). Bei den Wohngeldempfängern ist als 
Nachweis des Leistungsbezugs jedoch eine zusätzliche Erklärung der Wohngeldstelle unerlässlich, 
da nicht jeder Wohngeldempfänger diese im Erlass beschriebene Transferleistung erhält. 

 Asylbewerberleistungsgesetz 
 
Damit bin ich im Schuljahr 2023/24 von den Zahlungen des Entgelts für die Ausleihe befreit. Der Nachweis ist bis 
zu der o.g. Zahlungsfrist unaufgefordert zu erbringen (durch Vorlage des aktuellen Leistungsbescheides oder 
durch eine Bescheinigung des Leistungsträgers). Stichtag des Leistungsbezuges ist der 01.05.2023. 

 Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder und beantrage eine Ermäßigung des Ent-
gelts für die Ausleihe. Die Nachweise sind bis zu der o.g. Zahlungsfrist unaufgefordert und jedes Jahr erneut zu 
erbringen (durch Vorlage der Schulbescheinigungen). 

 

 Ich nehme nicht an der entgeltlichen Lehrmittelausleihe teil und kaufe die Bücher selbst, so-
dass sie rechtzeitig zum Schuljahresbeginn (am Ende der ersten vollen Schulwoche) vorlie-
gen. 

 
 
------------------------------------------                                       ------------------------------------------------------------- 
-Ort, Datum-      -Unterschrift- 

 
 
 


